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Editorial & Inhalt

Fragen Sie immer nach dem Warum

Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Menschen scheint es irgendwie in den Genen zu stecken. Auch wenn es um
Personendaten geht, diirfte mancher eher ,Jdger und Sammler®sein. Zwar ist klar, dass
man fiir das Bearbeiten eine Rechtsgrundlage braucht. Aber dass man nicht beliebig
umfangreich Daten sammeln bzw. bearbeiten darf, wird ab und an libersehen.

Doch genau hier sollten Sie immer den Finger in die Wunde legen. Fragen Sie stets nach
dem Warum und damit nach der Erforderlichkeit. Kann man Ihnen keinen nachvoll-
ziehbaren und berechtigten Grund liefern, fehlt es an der Erforderlichkeit. Ist die nicht

gegeben, sind die Daten tabu.

Viele Griisse

Andreas Wiirtz,
Rechtsanwalt und Chefredakteur

lhr Experte fiir Datenschutz

A Lo=T—

Andreas Wiirtz ist Rechtsanwalt in Deutschland und verfiigt tiber mehr als

20 Jahre Berufserfahrung als Vollzeit-Datenschiitzer im Unternehmen.
Er zeigt Ihnen, wie sich Datenschutz pragmatisch umsetzen lasst.
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Risiken vorbeugen

A problem has occurred with your PC and it needs to be restarted.

We just collect some error information and then restart for you.

85% complete
Yo can Tissd mons informaiicn atoad this probiem and possbd
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SOMITONS ON Sl wahsile:

Es wird schon iiber Windows 12 spekuliert, Windows 10 hat ausgedient im Jahr 2025.

Das Ende naht! Heben Sie fruhzeitig
wegen Windows 10 die Hand

Manche Menschen fremdeln nach wie vor mit der aktuellen Version des Microsoft-Betriebssystems Windows 11. Vielleicht setzt
man daher auch in lhrem Unternehmen noch auf die Vorgangerversion Windows 10. Doch die Tage von Windows 10 sind gezahlt.
lhr Unternehmen sollte sich den 14.10.2025 vormerken. Denn danach kann das alte Betriebssystem auch zum Datenschutz-

risiko werden.

Das kommt auf Nutzer von Windows 10 zu

Jedes Unternehmen, das Software anbietet, weiss: Die Soft-
ware auf aktuellem Stand zu halten und beispielsweise Si-
cherheitsupdates bereitzustellen, geht ins Geld. Und Zeit und
Geld in Sicherheitsupdates zu investieren, kann fur Anbieter
schnell zu einem teuren und aufwendigen Unterfangen wer-
den, gerade wenn es bereits ein Nachfolgeprodukt gibt. So ist
es auch mit Microsofts Betriebssystem Windows 10. Das ist
nicht nur schon etwas in die Jahre gekommen. Auch das Nach-
folgeprodukt Windows 11 gibt es schon seit 2021. Insofern
verwundert es also nicht, dass auch Microsoft nach und nach
den Support fir alte Betriebssysteme auslaufen lasst, nun
eben auch fir Windows 10.

Windows 11: Lassen Sie Ausreden nicht gelten

Wenn es um den Wechsel zu Windows 11 geht, haben man-
che Menschen schnell Ausreden zur Hand, warum das Ganze
eben nicht machbar sein soll. Die folgenden ,Griinde” sollten
Sie nicht akzeptieren:

> Kinderkrankheiten

Windows 11 ist schon lange nicht mehr neu. Kinderkrankhei-
ten wie nicht funktionierende Software oder fehlende Treiber
sind Geschichte. Auch nitzliche Funktionen aus Windows 10,
die zunachst in Windows 11 nicht enthalten waren, sind schon
langst wieder zuruck. Und klar ist auch: Ihr Unternehmen ist
mit Windows 11 fir langere Zeit auf der sicheren Seite. Ein
Supportende ist derzeit nicht in Sicht.

i. www.privacyxperts.de/login

> Kosten

Natirlich ist ein Wechsel zu einem neuen Betriebssystem mit
Aufwand und Kosten verbunden. Allerdings ist der Wechsel
von Windows 10 zu Windows 11 meist ohne Lizenzkosten
maoglich. Der Aufwand lasst sich so in Grenzen halten. Der
Wechselassistent ermoglicht in aller Regel eine reibungslose
Umstellung. Auch installierte Software muss nicht neu instal-
liert werden. Allerdings ist ein Back-up immer wichtig, um auf
der sicheren Seite zu sein.

Aber: Wechsel auf Windows 11 ist nicht immer moglich

Zwar ist ein Wechsel von Windows 10 auf Windows 11 unter
Lizenzaspekten meist kostenlos moglich. Allerdings kann die
bisherige Technik Ihrem Unternehmen einen Strich durch die
Rechnung machen. Fir Windows 11 mussen bestimmte Hard-
warevoraussetzungen erfillt sein. Gerade altere Computer ver-
fligen nicht tiber TPM 2.0, das ,Trusted Platform Module”. Ist das
nicht vorhanden, kann Windows 11 nicht installiert werden.
Doch manchmal lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Bei man-
chen Computern gibt es TPM, das ist jedoch deaktiviert. Kann
TPM 2.0 etwa im BIOS des Computers aktiviert werden, ist eine
wichtige Voraussetzung flir den Wechsel zu Windows 11 erfullt.

Ist das nun wirklich das Ende von Windows 10? Jein!

Stellt man Ihnen diese Frage, konnen Sie nur mit einem ,Ja und
Nein® antworten. Ja, weil Microsoft den Support, sprich etwa die
Bereitstellung von Sicherheitsupdates,zum 14.10.2025 auslau-
fen lasst. Insofern wird es standardmassig keinen Support mehr
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geben.Nein, weil es weiterhin Maglichkeiten gibt, auch fur Win-
dows 10 Sicherheitsupdates zu erhalten, und zwar:

> ESU-Programm von Microsoft

Das Supportende von Windows 10 lasst sich quasi um drei
Jahre nach hinten verschieben. Hierzu gibt es den Service
.Windows 10 Extended Security Updates (ESU)". Dabei handelt
es sich um einen kostenpflichtigen Service fir Privatperso-
nen und Unternehmen, bei dem Microsoft fur die registrierten
Computer weiterhin Sicherheitsupdates zur Verfiigung stellt.
Im ersten Jahr des ESU-Programms dirften die Kosten bei
rund 60 € liegen. In den Folgejahren mussen Sie jedoch mit
hoheren Kosten pro Windows-Lizenz rechnen.

> Sicherheitsupdates von anderen Anbietern

Eventuell kann es fur lhre IT-Abteilung sinnvoll sein, nach An-
geboten anderer Anbieter Ausschau zu halten. Die bieten ggf.
Alternativen zum ESU-Programm von Microsoft an. Hier muss
jedoch genau hingeschaut werden, etwa hinsichtlich des Ser-
viceumfangs. Schliesslich mussen die Updates auch tatsach-
lich das bieten, was sie sollen: Sicherheit.

> Umstieg auf spezielle Windows-10-Lizenzen

Es gibt Windows-10-Lizenzen, die etwa fir spezielle Anwen-
dungsfalle gedacht sind. So z. B. ,Windows 10 loT Enterprise
LTSC". Solche Versionen sind in erster Linie fiir Terminalsys-
teme wie Geldautomaten oder Anzeigetafeln vorgesehen. Der
Support und damit die Versorgung mit Sicherheitsupdates
sind fur diese Version beispielsweise bis Anfang 2032 vorge-
sehen. Ob eine solche Lizenz jedoch im Unternehmenseinsatz
passt, hangt vom jeweiligen Anwendungsfall ab.

lhr Unternehmen muss sich Gedanken machen

Einfach die Hande in den Schoss legen und hoffen, dass mit
dem ,alten” Windows 10 auch nach dem Supportende alles
gut gehen wird, ist nicht nur blaudugig. Vielmehr ware es

nen fehlende Sicherheitsupdates beispielsweise Cyberkrimi-
nellen Tur und Tor offnen. Gelingt es diesen, sich etwa Uber
eine Sicherheitslucke Zugriff auf das Netzwerk lhres Unter-
nehmens zu verschaffen, gibt es fur die Kriminellen meist kein
Halten mehr. Sie nehmen alles mit oder verschlisseln Daten,
um dann ,Losegeld” zu erpressen. Als ware das nicht schon
schlimm genug, kommt auch noch eine Datenschutzkompo-
nente hinzu. Sind Personendaten betroffen, liegt in der Regel
auch eine Verletzung der Sicherheit vor. Und das kann auch
die Meldung gegeniiber dem EDOB und die Information der
Betroffenen erforderlich machen (Art. 24 Bundesgesetz Uber
den Datenschutz (DSG)). Auch finanzielle Schaden sind drin,
etwa Losegeldzahlungen, Bussgelder oder Schadensersatz fur
Betroffene. Zudem sind Imageschaden maoglich. Bringen Sie
also auch die folgenden Alternativen ins Spiel:

> Anschaffung neuer Gerate

Neue Computer sollten direkt mit Windows 11 ausgestattet
sein und Uber eine entsprechende Lizenz verfugen. Der Vor-
teil hier: Ihr Unternehmen profitiert von Gewahrleistungsan-
sprichen oder Garantien des Herstellers. Manche Hersteller
bieten auch ,Wechsel- oder Eintauschpramien® an, sprich, es
wird gunstiger, wenn |hr Unternehmen alte Gerate durch neue
Computer ersetzt.
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Risiken vorbeugen

ot

fahrldssig, das Problem nicht anzugehen. Schliesslich kon- ()

> Beschaffung gebrauchter Gerate

Nicht immer missen es neue Gerate sein. Denkbar ist auch,
gebrauchte Computer zu beschaffen, etwa aus Unternehmens-
auflosungen oder Insolvenzen.

> Isolierter Betrieb

Funktioniert eine bestimmte Software mit Windows 11 nicht
mehr, kann man Uber Folgendes nachdenken: Der Computer
wird so betrieben, dass er keine Verbindung zum Internet hat.
Wenn ein Computer keine Verbindung zum Internet hat, kon-
nen Hacker nicht von aussen auf Daten zugreifen und auf die-
sem Weg keine Sicherheitsliicken ausgenutzt werden. Im Ubri-
gen sollte es hier ein spezielles Sicherheitskonzept geben,um
Risiken angemessen zu begegnen.

> Wechsel auf ein anderes Betriebssystem

Ob der Wechsel auf ein anderes Betriebssystem, etwa Linux,
sinnvoll ist, hangt von vielen Faktoren ab. So braucht es hier-
fur nicht nur spezielle Kenntnisse. Auch ist meist andere Soft-
ware notig.

Sprechen Sie mit den richtigen Leuten

Sprechen Sie mit den Kollegen der IT-Abteilung, inwieweit das
Supportende von Windows 10 fir Ihr Unternehmen noch ein
Thema ist. Ggf. hat man bereits alle relevanten Gerate und
Systeme umgestellt. Ist das nicht der Fall, sollten Sie sich er-
lautern lassen, wie man mit dem Thema umgehen will. Ma-
chen Sie in diesem Zusammenhang auch die Dimension fur
den Datenschutz deutlich.

Beissen Sie bei lhrer ersten Anlaufstelle auf Granit und will
man das Thema ignorieren oder aussitzen, sollten Sie bei Ge-
legenheit mit der Unternehmensleitung sprechen. Machen Sie
die aus lhrer Sicht bestehenden Risiken und den Handlungs-
bedarf deutlich.

’

~ Sie miissen nichts entscheiden

Veraltete Betriebssysteme sind immer ein Sicherheits-
und Datenschutzrisiko. Doch als Datenschutzberater liegt
es nicht in Ihrer Verantwortung, die richtigen Weichen zu
stellen, damit die entsprechenden Risiken reduziert oder
ausgeschaltet werden. Vielmehr ist es an lhnen, die Hand
zu heben und im Rahmen lhres Beratungsauftrags (Art. 10
Abs. 2 Buchst. a DSG) auf die Risikosituation aufmerksam
zu machen. Handeln missen andere.

Nicht nur Betriebssysteme im Fokus haben

Generell konnen Sie bei lhrem Gesprach hinterfragen, wie
es um das Management der IT-Lebenszyklen steht. Dabei ist
es wichtig, auch die Hardware auf dem Radar zu haben, weil
eben Technik nicht ewig halt. Ausserdem muss nicht nur bei
Betriebssystemen, sondern auch bei der Software auf den Le-
benszyklus geachtet werden. Das Datum furr das Supportende
von Windows 10 beispielsweise, der 14.10.2025, ist auch der
Stichtag fur das Supportende mancher Softwareprodukte von
Microsoft. Setzt Ihr Unternehmen etwa Microsoft Office 2016
oder 2019 ein, ist auch hier ein Wechsel unumganglich. Wel-
che Software noch aus dem Support fallt, erfahren Sie hier:
https://t1p.de/vbntn.




Datenschutzberater

Sie haben zu wenig Zeit flir lhren Job?
Beziffern Sie das Problem

Wer seine Arbeit als Datenschutzberater gut machen will, braucht nicht nur Know-how und die passende Arbeitsausstattung.
Meist ist der entscheidende Faktor, dass Sie ausreichend Zeit fiir lhre Aufgaben zur Verfiigung haben. Ist diese zu knapp bemes-
sen, kann irgendwann auch das Priorisieren von Aufgaben keine Losung mehr sein. Sie brauchen einfach mehr Zeit.

Mehr Zeit fur Ihre Aufgaben im Datenschutz konnen Sie sich
nicht einfach selbst nehmen. Hier mussen Sie mit lhrem Vor-
gesetzten und/oder mit der Unternehmensleitung sprechen.
Doch etwa im Gesprach mit der Unternehmensleitung ein-
fach nur zu sagen, dass Sie mehr Zeit brauchen, ist meist nicht
Uberzeugend. Schliesslich muss man ggf. die von Ihnen sonst
noch wahrgenommenen Aufgaben auf andere Schultern ver-
teilen. Und ausserdem sollten Sie eine Antwort liefern konnen,
wenn man von lhnen wissen will, wie viel mehr an Zeit Sie
denn brauchen. lhre Antwort finden Sie in drei Schritten:

Schritt 1: Stellen Sie zusammen, was Sie machen

Zunachst sollten Sie mit einem Brainstorming starten, sprich
einer ldeensammlung. Uberlegen Sie, was Sie alles an Auf-
gaben oder Erledigungen ubernommen haben. Ferner sollten
Sie notieren, was aus lhrer Sicht 2025 an Herausforderungen
auf Sie zukommen dirfte. Schreiben Sie auch das auf, was al-
lenfalls indirekt mit dem Datenschutz zu tun hat. Das kénnen
auch Besprechungen oder Managementtagungen sein, uber
die Sie sich mit Informationen versorgen und die Sie zum
Netzwerken nutzen.

Zu ,Was mache ich alles?” kdnnten folgende Punkte gehoren:

Beratung im Datenschutz

Unterstitzung bei Projekten

Audits und Prifungen im Datenschutz

Unterstitzung beim Verzeichnis von Bearbeitungstatigkei-
ten

Awarenessaktionen

Hilfestellung bei Betroffenenanfragen

Unterstlitzung bei Datenpannen

an Besprechungen teilnehmen, Protokolle erstellen

VvV VvV V VvV

VvV VvV V VvV

Auch wenn in einem Brainstorming einiges zusammenkommt,
sollten Sie schauen, was Sie sonst noch so alles machen. Wer-
fen Sie insbesondere einen Blick in Ihr E-Mail-Postfach und
den Kalender. Doch auch ein Blick in Projektplane oder die
Geschaftsziele kann einiges zutage fordern, was lhnen nicht
auf Anhieb eingefallen ist.

Schritt 2: Bewerten Sie den Zeitaufwand

Ist eine Liste der Aufgaben erstellt, ist das schon mal die halbe
Miete. Nun brauchen Sie noch Zahlen, denn erst dadurch wird
Ihr Aufwand messbar. Hierzu haben Sie mehrere Madglichkei-
ten: Muss es schnell gehen, konnen Sie die Aufwande schat-
zen. Besser ist es, wenn Sie nachvollziehbar erklaren konnen,
wie Sie auf eine Zahl gekommen sind. Listen Sie also einige
Stichpunkte auf, die den Aufwand belegen. Alternativ kdnnen
Sie auch eine Arbeits- oder Aufwandsstatistik fiihren.

&. www.privacyxperts.de/login

Iil BEISPIEL: Aufwandsstatistik

. Arbeitsstunden = Arbeitsstunden
Aufgabe/Erledigung 01.2025 02.2025
Beratung im Datenschutz 18 16
Unterstitzung Projekt 6 6
Vernetzte Produkte®
Teilnahme Arbeitsgruppe 3 3
,Kunstliche Intelligenz"
Begleitung Anfrage durch 16 8
Datenschutzaufsicht
Beratung bei Audit durch 5 20
Firma XYZ
Unterstiitzung bei 10 8
Betroffenenanfragen
Awarenessaktivitaten 8 16
E-Mail-Anfragen 25 20
Besprechungen mit der 5 5
Unternehmensleitung
Weiterbildung 4 4
Dokumentation 5 5
Gesamt 105 111
Schritt 3: Geben Sie dem Istaufwand eine Zahl

Vielleicht denken Sie zunachst auch: Die Stundenanzahl in der
obigen Statistik ist doch gar nicht so hoch. Doch das ist nur auf
den ersten Blick der Fall. Setzen Sie die Zahlen ins Verhaltnis,
sieht die Sache schnell anders aus. Dazu folgendes Beispiel:
Arbeiten Sie im Kanton Freiburg, hat das Jahr 2025 bei einer
Arbeitswoche von Montag bis Freitag 251 Arbeitstage. Davon
ziehen Sie lhren Urlaub ab, beispielsweise 30 Tage. Damit sind
221 Arbeitstage Ubrig. Der Januar 2025 hatte 22 Arbeitstage.
Betragt die tagliche Arbeitszeit 8 Stunden, waren das fir Janu-
ar 2025 176 Stunden Gesamtarbeitszeit. Hatten Sie 105 Stun-
den fir die Datenschutzarbeit verwendet, waren das immer-
hin rund 60 % der gesamten Arbeitszeit. Fur Februar 2025 mit
20 Arbeitstagen waren es rund 69 %.

Stehen Ihnen eigentlich nur 50 % lhrer gesamten Arbeits-
zeit fur Datenschutzaufgaben zur Verfligung, drangt sich ein
Schluss auf: Sie brauchen mehr Zeit zur Wahrnehmung Ihrer
Aufgaben bzw. lhre sonstigen Aufgaben kommen zu kurz. Das
kann weder im Interesse des Unternehmens bzw. des Daten-
schutzes noch lhrer sonstigen Aufgaben sein. Es muss also
eine Losung gefunden werden, wie Sie allem gerecht werden
konnen.
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BEISPIEL: Aufwandsstatistik



		Aufgabe/Erledigung

		Arbeitsstunden 01.2025

		Arbeitsstunden 02.2025 (Prognose)



		Beratung im Datenschutz

		18

		16



		Unterstützung Projekt

„Vernetzte Produkte“

		6

		6



		Teilnahme Arbeitsgruppe

„Künstliche Intelligenz“

		3

		3



		Begleitung Anfrage durch Datenschutzaufsicht

		16

		8



		Beratung bei Audit durch Firma XYZ

		5

		20



		Unterstützung bei Betroffenenanfragen

		10

		8



		Awarenessaktivitäten

		8

		16



		E-Mail-Anfragen

		25

		20



		Besprechungen mit der Unternehmensleitung

		5

		5



		Weiterbildung

		4

		4



		Dokumentation

		5

		5



		Gesamt

		105

		111





BITTE DOPPELKLICKEN
Dateianlage
BEISPIEL ZUM DOWNLOAD - Aufwandsstatistik.docx


Sensibilisierung

Was gibt’s Neues? Klaren Sie, was sich im
Unternehmen verandert

Der Wandel hat Bestindigkeit. Egal, ob aufgrund verdnderter Rahmenbedingungen oder weil sich das ,Business” lhres Unter-
nehmens andert: Vieles, was passiert, kann auch Auswirkungen auf den Datenschutz haben. Und damit auch auf lhre Tatigkeit als

Datenschutzberater.

Darum sollten Sie auf die Jagd nach Anderungen gehen

Als Datenschutzberater haben Sie einen gesetzlichen Arbeits-
auftrag zu erfullen. Dieser ergibt sich aus Art.Art. 10 Abs. 2 Bun-
desgesetz Uber den Datenschutz (DSG)). Er umfasst z. B., dass Sie

informieren, beraten und auf Gefahren bzw. Risiken hinweisen.

Fur Ihren Erfolg ist es entscheidend, dass Sie einerseits risiko-
orientiert und andererseits vorausschauend arbeiten.

Und gerade im Frihjahr tut sich in den meisten Unternehmen
so einiges. So kommt es zu Veranderungen, die offensichtlich
Datenschutzrelevanz haben, beispielsweise eine neue Bear-
beitung oder den Einsatz eines neuen IT-Dienstleisters. Doch
es gibt auch viele sonstige Veranderungen, bei denen erst bei
genauerem Hinschauen klar wird, dass auch sie von Bedeu-

tung fir den Schutz von Personendaten sind. Denken Sie z. B.

an folgende Anderungen:

> Es gibt neue Geschaftsfiihrer

Auf den ersten Blick andert sich nur die Leitung des Unterneh-
mens. Doch die Anderung ist auch unter Datenschutzaspekten
weitreichend. Einerseits dndert sich damit der ,Kopf* des Ver-
antwortlichen im Sinne von Art. 5 Buchst. j DSG. Und dieser

kann den zukunftigen Datenschutz erheblich beeinflussen.

Neue Geschaftsstrategien konnen ganz neue Herausforderun-
gen im Datenschutz mit sich bringen. Auch kann eine neue
Unternehmensleitung in Sachen Datenschutz ganz anders ti-
cken als die bisherige.

> lhr Unternehmen arbeitet anders

Zum Jahreswechsel ist es eventuell auch dazu gekommen, dass
Ihr Unternehmen sich neu aufgestellt hat, die Geschaftstatig-
keit geandert oder eine Abteilung verlagert bzw. geschlossen
wurde. Eventuell will die Geschaftsfiihrung auch das Geschaft
ausweiten, vielleicht sogar in einem anderen Land. In all die-
sen Fallen sind viele Datenschutzaspekte zu berucksichtigen.

> Es gibt neue Herausforderungen

Die Ursachen konnen verschieden sein. Eventuell will |hr Un-
ternehmen mehr mit kiinstlicher Intelligenz arbeiten, etwa im
Kundenmanagement. Hier kdnnen schnell datenschutzrecht-
liche Fragen zu betrachten sein. Doch auch Cyberkriminelle
schlafen nicht. Hier kann Ihr Unternehmen ganz plotzlich vor
nie gekannten Herausforderungen stehen, etwa um die Folgen
eines erfolgreichen Angriffs wieder in den Griff zu bekommen.

Gehen Sie schlau vor

Planvolles Vorgehen ist immer schlau. Denn so setzen Sie lhre
Ressourcen punktgenau ein. Um fiir den Datenschutz und lhre
Arbeit relevante Anderungen auszumachen und alles Nétige
in die Wege zu leiten, sollten Sie Schritt fir Schritt vorgehen.
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Schritt 1: Uberlegen Sie, wo sich wahrscheinlich etwas
andern wird

Das Stichwort lautet hier: Brainstorming. Notieren Sie sich
alle Einfille, die Ihnen hinsichtlich Anderungen im Unterneh-
men in den Sinn kommen. Gehen Sie hier zunachst sehr all-
gemein an die Sache heran, sprich, lhre Einstiegsfrage lautet
tatsachlich: Wo andert sich etwas im Unternehmen? Notieren
Sie alle Einfalle und prufen Sie erst spater, inwieweit die Ein-
falle direkt oder indirekt auch Auswirkungen auf den Daten-
schutz oder lhre Tatigkeit haben. Damit lhre Einfalle sprudeln,
konnen Sie auch auf die hier abgedruckte Checkliste setzen.

Schritt 2: Sprechen Sie mit relevanten Personen

Es gibt Stellen im Unternehmen, die lhnen meist schnell sagen
konnen, was sich andert. So kann die Unternehmensleitung
oder das Business Development sagen, ob es Anderungen bei
der Geschaftsstrategie oder beim oberen Management gibt.
Hinsichtlich neuer Produkte oder Services kdnnen Sie mit der
Entwicklung sprechen. Geht es um die Bearbeitung von Daten
an sich, sind Sie bei der IT-Abteilung an der richtigen Adresse.

Schritt 3: Ziehen Sie die entsprechenden Schliisse

Analysieren Sie die erhaltenen Informationen und prifen Sie,
inwieweit diese Relevanz fur den Umgang mit Personenda-
ten haben. Auch fir lhre Arbeit sollten Sie ableiten, welche
Konsequenzen die Veranderungen haben. Das kann beispiels-
weise auch mehr Unterstitzungsbedarf vonseiten des Unter-
nehmens bedeuten, etwa mehr Budget und Kapazitaten. Unter
Umstanden mussen Sie sich aber auch qualifizieren, um bei
neuen Herausforderungen angemessen unterstutzen zu kon-
nen.

Schritt 4: Adressieren Sie den nétigen Handlungsbedarf

Zwar kann der auch bei lhnen liegen. Doch meist wird es da-
rauf hinauslaufen, dass Sie sich auf lhren Beratungsauftrag
beschranken mussen. Schliesslich dirfen Sie nichts Uberneh-
men, was Sache des Verantwortlichen ist und beispielsweise
das Ob und Wie der Bearbeitung von Personendaten betrifft.
Haben Sie Handlungsbedarf ausgemacht, sollten Sie diesen
maoglichst schnell gegenuber den zustandigen Kollegen ad-
ressieren.

Schritt 5: Begleiten Sie die Aktivitdten

Sind die notigen Aktivitaten adressiert, sollten Sie denjenigen
mit Rat und Tat zur Seite stehen, die das Ganze umsetzen mus-
sen.Beraten Sie so,dass Sie nach Moglichkeit die Interessen des
Datenschutzes und Ihres Unternehmens in Ausgleich bringen.




Sensibilisierung

L \l/ I CHECKLISTE: Typische Veranderungen im Unternehmen
Typische Aspekte Das konnen Sie in Erfahrung bringen
Unternehmen

Gibt es Veranderungen in der
Unternehmensleitung?

Inwieweit andern sich Strukturen
bzw. diesbezlgliche Leitungen?

Kommt es zu rechtlichen
Anderungen beziiglich des
Unternehmens?

Geschaftstatigkeit

Welche Veranderungen sind im
,Business” vorgesehen?

Welche Kooperationen sind
vorgesehen?

Bearbeitungen

Welche neuen grosseren
Bearbeitungen sind
beabsichtigt?

Sind Neuerungen bei Systemen
und Technologien angedacht?

Gibt es Anderungen bei
Dienstleistern?

Datenschutzorganisation

Gibt es Veranderungen, die
die Datenschutzorganisation
betreffen?

N

=

www.privacyxperts.de/login

Kléren Sie, inwieweit personelle Anderungen bei der Geschiftsleitung vorgesehen
sind. Wichtig sind auch Anderungen, die sich abzeichnen, etwa wenn jemand in den
Ruhestand geht.

Gibt es mehrere Geschaftsfiihrer, kann es auch Anderungen beim Zuschnitt der
Verantwortungsbereiche geben. Das kann Auswirkungen darauf haben, wen Sie im
Fall der Falle ansprechen mussen, wenn Sie Handlungs- oder Unterstltzungsbedarf
aufzeigen bzw. einfordern wollen.

Halten Sie Ausschau nach neuen Verantwortlichkeiten. Gerade wenn neue Fiih-
rungskrafte von extern hinzukommen, kann das Anlass fur Sie sein, das Gesprach zu
suchen und uber den Datenschutz im Unternehmen zu informieren.

Nicht nur das Management ganz oben ist flr Sie wichtig. Denken Sie auch an das
obere und mittlere Management. Hier konnen sich veranderte Zuschnitte erheblich
auf den Datenschutz und dessen Umsetzung auswirken.

Bringen Sie in Erfahrung, welche Absichten es hier gibt. Eventuell will man ein
anderes Unternehmen hinzukaufen. Egal, ob dieses weiterhin eigenstdndig bleiben
soll oder ob man es in das bestehende Unternehmen integrieren will, es wird viele
Fragen zum Datenschutz geben. So z. B. wenn Personendaten ausgetauscht werden
sollen.

Denken Sie auch daran, dass ggf. das Unternehmen verkleinert werden soll. M6g-
licherweise will man einen Teil ausgliedern oder verkaufen. Auch hier kénnen viele
datenschutzrelevante Aspekte zu betrachten sein.

Sprechen Sie mit den relevanten Kollegen, was man kurz- mittel- und langfristig
beabsichtigt. Will man neue Markte erschliessen, konnen datenschutzrechtliche
Besonderheiten zu beachten sein.

Eventuell will man auch das Geschaft mit neuen Produkten oder Services aus-
weiten, ggf. mit Funktionalitaten im Bereich kiinstliche Intelligenz. Hier ist eine
frihzeitige Einbindung erforderlich, damit Sie unter Datenschutzaspekten gut
unterstiitzen konnen.

Maoglicherweise will IThr Unternehmen mit einem anderen Unternehmen zusam-
menarbeiten. Hier kommt es eventuell auch zum Austausch von Personendaten.
Relevant kann auch der Aspekt sein, mit wem man die Zusammenarbeit beenden
will. Auch das kann unter Datenschutzaspekten zum grdsseren Projekt werden.

Klaren Sie, welche neuen Bearbeitungen auf der Agenda stehen, und lassen Sie sich
diese grob beschreiben. Guten Aufschluss gibt schon eine einfache Frage: Wer hat
mit welchen Personendaten was vor und wie wird das umgesetzt?

Verdeutlichen Sie, dass |hre Beratung unerlasslich ist, wenn Personendaten im
Spiel sind. Entscheidend ist, dass Sie maoglichst frih eingebunden werden.

Eventuell bleiben Bearbeitungen an sich unverandert, jedoch gestaltet sich vieles
im Hintergrund um. Das kann auch auf den Datenschutz Auswirkungen haben, etwa
wenn sich Schutzmassnahmen andern.

Bringen Sie neue Technologien ins Spiel, insbesondere kiinstliche Intelligenz.
Fragen Sie in anderen Abteilungen nach, was diesbezuglich angedacht ist. Auch
hier muss vieles im Datenschutz beachtet werden, weil das DSG unverandert gilt.

Hier kann es fir Sie relevante Umgestaltungen geben, wenn sich beispielsweise
Services andern. Klaren Sie, inwieweit etwa angepasste Services auch den Daten-
schutz beeintrachtigen.

Veranderungen fiihren oftmals dazu, dass auch Vereinbarungen im Datenschutz
neu geschlossen oder bestehende angepasst werden miissen. Stichworte sind hier:
Auftragsbearbeitung, gemeinsame Verantwortung und Drittstaatenbezug.

Werden Sie von anderen Abteilungen unterstiitzt, konnen Veranderungen dort auch
die Ihnen zukommende Unterstlitzung beeintrachtigen.

Haben Sie Mitarbeiter, sollten Sie auch hier ein Auge darauf haben, inwieweit sich
Anderungen abzeichnen, was Sie vor ganz neue Herausforderungen stellen kann.

Gepriift und
geklart?

OJa

OJa

OlJa

OlJa

OJa

OlJa

OJa

OlJa

OJa

[J Nein

[ Nein

[ Nein

[ Nein

[ Nein

[ Nein

[ Nein

[J Nein

[ Nein
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		CHECKLISTE: Typische Veränderungen im Unternehmen



		Typische Aspekte

		Das können Sie in Erfahrung bringen

		Geprüft und geklärt?



		Unternehmen



		Gibt es Veränderungen in der Unternehmensleitung?

		· Klären Sie, inwieweit personelle Änderungen bei der Geschäftsleitung vorgesehen sind. Wichtig sind auch Änderungen, die sich abzeichnen, etwa wenn jemand in den Ruhestand geht.

· Gibt es mehrere Geschäftsführer, kann es auch Änderungen beim Zuschnitt der Verantwortungsbereiche geben. Das kann Auswirkungen darauf haben, wen Sie im Fall der Fälle ansprechen müssen, wenn Sie Handlungs- oder Unterstützungsbedarf aufzeigen bzw. einfordern wollen.

		q Ja q Nein



		Inwieweit ändern sich Strukturen bzw. diesbezügliche Leitungen?

		· Halten Sie Ausschau nach neuen Verantwortlichkeiten. Gerade wenn neue Füh- rungskräfte von extern hinzukommen, kann das Anlass für Sie sein, das Gespräch zu suchen und über den Datenschutz im Unternehmen zu informieren.

· Nicht nur das Management ganz oben ist für Sie wichtig. Denken Sie auch an das obere und mittlere Management. Hier können sich veränderte Zuschnitte erheblich auf den Datenschutz und dessen Umsetzung auswirken.

		q Ja q Nein



		Kommt es zu rechtlichen Änderungen bezüglich des Unternehmens?

		· Bringen Sie in Erfahrung, welche Absichten es hier gibt. Eventuell will man ein anderes Unternehmen hinzukaufen. Egal, ob dieses weiterhin eigenständig bleiben soll oder ob man es in das bestehende Unternehmen integrieren will, es wird viele Fragen zum Datenschutz geben. So z. B. wenn personenbezogene Daten ausge- tauscht werden sollen.

· Denken Sie auch daran, dass ggf. das Unternehmen verkleinert werden soll. Mög- licherweise will man einen Teil ausgliedern oder verkaufen. Auch hier können viele datenschutzrelevante Aspekte zu betrachten sein.

		q Ja q Nein



		Geschäftstätigkeit



		Welche Veränderungen sind im

„Business“ vorgesehen?

		· Sprechen Sie mit den relevanten Kollegen, was man kurz-, mittel- und langfristig beabsichtigt. Will man neue Märkte erschließen, können datenschutzrechtliche Besonderheiten zu beachten sein.

· Eventuell will man auch das Geschäft mit neuen Produkten oder Services aus- weiten, ggf. mit Funktionalitäten im Bereich künstliche Intelligenz. Hier ist eine frühzeitige Einbindung erforderlich, damit Sie unter Datenschutzaspekten gut unterstützen können.

		q Ja q Nein



		Welche Kooperationen sind vorgesehen?

		· Möglicherweise will Ihr Unternehmen mit einem anderen Unternehmen zusam- menarbeiten. Hier kommt es eventuell auch zum Austausch personenbezogener Daten.

· Relevant kann auch der Aspekt sein, mit wem man die Zusammenarbeit beenden will. Auch das kann unter Datenschutzaspekten zum größeren Projekt werden.

		q Ja q Nein



		Verarbeitungen



		Welche neuen größeren Verarbeitungen sind beabsichtigt?

		· Klären Sie, welche neuen Verarbeitungen auf der Agenda stehen, und lassen Sie sich diese grob beschreiben. Guten Aufschluss gibt schon eine einfache Frage: Wer hat mit welchen personenbezogenen Daten was vor und wie wird das umgesetzt?

· Verdeutlichen Sie, dass Ihre Beratung unerlässlich ist, wenn personenbezogene Daten im Spiel sind. Entscheidend ist, dass Sie möglichst früh eingebunden werden.

		q Ja q Nein



		Sind Neuerungen bei Systemen und Technologien angedacht?

		· Eventuell bleiben Verarbeitungen an sich unverändert, jedoch gestaltet sich vieles im Hintergrund um. Das kann auch auf den Datenschutz Auswirkungen haben, etwa wenn sich Schutzmaßnahmen ändern.

· Bringen Sie neue Technologien ins Spiel, insbesondere künstliche Intelligenz. Auch hier muss vieles im Datenschutz beachtet werden, weil die DSGVO unverändert gilt.

		q Ja q Nein



		Gibt es Änderungen bei Dienstleistern?

		· Hier kann es für Sie relevante Umgestaltungen geben, wenn sich beispielsweise Services ändern. Klären Sie, inwieweit etwa angepasste Services auch den Daten- schutz beeinträchtigen.

· Veränderungen führen oftmals dazu, dass auch Vereinbarungen im Datenschutz neu geschlossen oder bestehende angepasst werden müssen. Stichworte sind hier: Auf- tragsverarbeitung, gemeinsame Verantwortung und Drittstaatenbezug.

		q Ja q Nein



		Datenschutzorganisation



		Gibt es Veränderungen, die die Datenschutzorganisation betreffen?

		· Werden Sie von anderen Abteilungen unterstützt, können Veränderungen dort auch die Ihnen zukommende Unterstützung beeinträchtigen.

· Haben Sie Mitarbeiter, sollten Sie auch hier ein Auge darauf haben, inwieweit sich Änderungen abzeichnen, was Sie vor ganz neue Herausforderungen stellen kann.

		q Ja q Nein
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Soft Skills

Vertrauen ist die Grundlage fur lhre
Arbeit: Nutzen Sie diese 7 Power-Tipps

Bestimmt wollen Sie als Datenschutzberater lhren Aufgaben bestmoglich gerecht werden. Doch wie erfolgreich Sie sind und
wie gut der Datenschutz im Unternehmen angenommen und umgesetzt wird, hangt auch davon ab, wie gut man mit lhnen zu-
sammenarbeitet. Dass die Zusammenarbeit gut funktioniert, haben auch Sie in den Handen. Schaffen Sie mit diesen sieben Tipps

zunachst eine solide Vertrauensbasis:

Power-Tipp 1: = Reflektieren Sie sich und lhre Arbeit

Setzen Sie sich zunachst einmal kritisch mit sich und Ihrer
Arbeit auseinander. Denken Sie etwa uber lhr Auftreten in Be-
ratungssituationen, Besprechungen oder schwierigen Gespra-
chen nach.Wagen Sie in diesem Zusammenhang den Perspek-
tivwechsel und prifen Sie kritisch, wie Sie zuletzt etwa bei
Teilnehmern oder Gesprachspartnern angekommen sein durf-
ten. Seien Sie hier unbedingt ehrlich zu sich selbst. Kommen
Sie zu dem Ergebnis, dass das nicht gerade eine Glanzleistung
war, sollten Sie uberlegen, wie Sie es in Zukunft besser ma-
chen konnen. Geben Sie sich hier einige gute Vorsatze und
versuchen Sie, sich bei kommenden Terminen daran zu halten.

Im Ubrigen kann es eine ,Offenbarung” sein, wenn Sie Ihr Auf-
treten und Ihre Aussenwirkung von Kollegen bewerten lassen,
denen Sie vertrauen konnen. Deren Hinweise sind Gold wert.
Auch wenn mancher Hinweis zunachst schmerzt: Zeigen Sie
sich dankbar fir die ehrliche Einschatzung. Die bringt Sie ga-
rantiert weiter.

Power-Tipp 2: Setzen Sie auf vertrauensbildende Werte
Wollen Sie Vertrauen bei anderen aufbauen, sollten Sie sich
zunachst fragen, was lhnen wichtig ist,um eine Person als ver-
trauenswurdig anzusehen. Bestimmt fallen lhnen Werte wie
Zuverlassigkeit, Verbindlichkeit, Ehrlichkeit, Respekt und Wert-
schatzung ein. Und schon weil lhnen diese Werte wichtig sind,
sollten Sie davon ausgehen, dass das bei anderen Menschen
nicht viel anders sein durfte. Insofern ist wichtig: Setzen Sie
alles daran, diese Werte in lhr (Arbeits-)Leben zu integrieren.
Achten Sie darauf, dass sie Ihr Handeln pragen. Denn das ist
lhre Visitenkarte, mit der Sie sich empfehlen.

Power-Tipp 5: = Geben Sie Gesprachen stets den Vorrang
Egal, ob man Ihnen per Messenger eine Nachricht schickt, Ih-
nen eine E-Mail zukommen lasst oder lhnen auf den Anruf-
beantworter spricht: Vermeiden Sie es nach Mdglichkeit, lang
und breit per E-Mail oder Messenger zu antworten. Denn hier
lauern viele Fallen. So kann man das, was fiur Sie klar zum
Ausdruck kommt, ganz anders oder missverstehen. Ausserdem
konnen sich leicht Tipp- und Rechtschreibfehler einschlei-
chen, gerade wenn Sie per Messenger antworten wollen.

Ubrigens: Wenn lhnen Stil und Respekt wichtig sind, sollten
Sie bei schriftlichen Reaktionen nicht zu locker werden. Ins-
besondere sollten Sie stets auf eine angemessene Anrede
achten. Zu lockere Sprache kann den Wert des Gesagten he-
rabsetzen oder den Eindruck erwecken, dass |hnen die Sache
nicht wichtig genug ist.
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Power-Tipp 4: = Wagen Sie den Perspektivwechsel
Bedenken Sie stets, dass nicht immer alles offensichtlich sein
muss und Sie haufig nicht direkt erkennen kénnen, warum je-
mand das sagt, was er sagt, oder das macht, was er macht.
Wechseln Sie in die Perspektive der betreffenden Person und
versuchen Sie, die Grinde auszumachen, warum man bei-
spielsweise in einer bestimmten Situation aggressiv reagierte.
Unter Umstanden erkennen Sie so, dass das der Situation ge-
schuldet war oder die betreffende Person entsprechend auf-
treten musste, um ihr Gesicht zu wahren.

Ein Perspektivwechsel bringt lhnen auch immer etwas, wenn
Sie hinterfragen, wie Ihr Handeln bei anderen ankommt. Even-
tuell erkennen Sie, dass man Ihr Handeln leicht in den falschen
Hals bekommen kann. Und seien Sie sich sicher: Konnen Sie
die Lage anderer nachvollziehen, kann das Ihr Handeln positiv
beeinflussen. Und das hilft auch lhrem Gegenuber.

Keine Uberraschungen - Berechenbarkeit
zahlt

Power-Tipp 5:

Vermeiden Sie unbedingt, dass man sich uber Ihr Verhalten
argert, etwa weil Sie A sagen, aber B machen. Solche ,bdsen
Uberraschungen” sind Gift fir jedes Vertrauen. Missen Sie
eine Meinung oder lhr Handeln andern, sollten Sie das mog-
lichst langfristig einleiten und Ihre Beweggrunde erlautern.
Versteht man Sie und ziehen Sie Menschen in Ihr Vertrauen,
wird das wertgeschatzt.

Power-Tipp 6: Helfen Sie anderen

Hilfsbereitschaft zahlt sich immer aus. Das merken Sie zwar
unter Umstanden nicht sofort. Allerdings hat gewahrte Unter-
stitzung immer Depotwirkung. Sie verbessern lhre Chancen,
dass man lhnen hilft, wenn Sie entsprechend Unterstutzung
brauchen.

Daher: Helfen Sie, auch wenn man Sie nicht dazu auffordert,
eventuell auch bei einer Angelegenheit, die nicht zu Ihrem
Kernthema Datenschutz gehort. Nehmen Sie Kollegen in
Schutz, wenn diese Schutz verdient haben. Lassen Sie sie nicht
alt aussehen, auch wenn sie etwas falsch gemacht haben.

Power-Tipp 7: Humor offnet viele Tiiren

Datenschutz ist zwar eine ernste Sache, doch auch wiederum
nicht so ernst, dass man nicht manches mit Humor nehmen
konnte. Machen Sie ab und zu einen Scherz und nehmen Sie
den Datenschutz nicht zu wichtig. Das zeigt, dass auch Sie ein
~normaler Mensch® sind, und fordert das Vertrauen.




Fragen an die Redaktion

Mitarbeiter fiihlen sich beobachtet:
Was konnen wir machen?

Unser Unternehmen hat mit einem anderen Unternehmen einen gemeinsamen Parkplatz. Weil es dort nachts immer
wieder zu Beschadigungen und Aufbriichen von Firmenfahrzeugen des Nachbarunternehmens kam, hat man in Abstimmung
mit unserer Unternehmensleitung eine Videoiiberwachung installiert. Gegeniiber sind mehrere Kameras montiert, die auf den
Parkplatz ausgerichtet sind und nur nachts in Betrieb sein sollen. Nun liegen jedoch einige Beschwerden von Mitarbeitern
unseres Unternehmens wegen dieser Videoiiberwachung vor. Die betreffenden Personen haben Biiros mit Fenstern und fiih-
len sich durch die Videoiiberwachung bei der Arbeit beobachtet und iiberwacht. Unsere Unternehmensleitung unterstiitzt die
Videoiiberwachung des Nachbarn, weil man sich schon rein von der optischen Wirkung her einen Sicherheitsgewinn verspricht.

Daher fragte man nun bei mir als Datenschutzberater nach, was wir in dieser Situation machen kdnnen.

Grundsatzlich ist wichtig, dass seitens des Ver-
antwortlichen, sprich des benachbarten Unternehmens, die
Videolberwachung so gestaltet wird, dass sie im Einklang mit
dem Datenschutz steht. Dabei kann lhr Unternehmen natdr-
lich Hilfestellung geben.

Zunachst ist umfassende Transparenz gegenulber den betref-
fenden Mitarbeitern wichtig. Ist fir diese nachvollziehbar,
dass eine Videouberwachung nur ausserhalb der Arbeitszei-
ten bzw. nachts stattfindet, konnen deren Bedenken eventuell
schon ausgeraumt werden. Ferner bietet es sich an, einen Vor-
Ort-Termin beim Nachbarunternehmen zu machen und bei-
spielsweise den von den Kameras gelieferten Bildausschnitt
in Augenschein zu nehmen. Werden etwa Bereiche verpixelt
oder ausgeblendet, dann fehlen die entsprechenden Bildinfor-
mationen. Eine Uberwachung ist nicht moglich.

In diesem Zusammenhang kann es auch hilfreich sein, wenn
der fur das andere Unternehmen zustandige Datenschutz-
berater am Termin teilnimmt. Er kann ggf. manche Frage der
Mitarbeiter direkt beantworten. Das erspart lhnen vielleicht
auch manche Diskussion.

Machen Sie pragmatische Vorschlage

Bestehen die Sorge der Uberwachung weiterhin und damit
ein psychischer Uberwachungsdruck, kann man Uber techni-
sche Losungen nachdenken. Beispielsweise konnen an den
betreffenden Fenstern Spiegelfolien angebracht werden. So
bleibt weiterhin ein Blick nach draussen maglich. Allerdings
wird den Kameras der Blick in die Buros verwehrt. Insofern be-
steht auch keine theoretische Méglichkeit zur Uberwachung.
Eventuell ist auch das andere Unternehmen bereit, die Kosten
zu tragen. Schliesslich sind es dessen Videouberwachung und
Bearbeitung von Personendaten, liegen also in dessen Inter-
esse und Verantwortung.

Das Nachbarunternehmen ist verantwortlich

Sind die vorgenannten Ideen nicht umsetzbar, bleibt unter
Umstanden nur Folgendes: Ihr Unternehmen muss das Nach-
barunternehmen bitten, die Videoliberwachung datenschutz-
konform auszugestalten. Das bedeutet in erster Linie, die
Kameras so zu installieren und auszurichten, dass eine Auf-
nahme der Fenster physisch ausgeschlossen ist.

Dienstleister liefert keine Infos fiirs
Verzeichnis: Konnen wir ihn zwingen?

Unser Unternehmen hat einen IT-Dienstleister, der im Rahmen der Bearbeitung von Personendaten unterstiitzt. Da

ein Fall der Auftragsbearbeitung nach Art. 9 Bundesgesetz iiber den Datenschutz (DSG) vorliegt, wurde eine schriftliche Ver-
einbarung geschlossen. Enthalten ist auch eine Regelung, dass der Dienstleister bei der Erstellung und Aktualisierung des
Verzeichnisses von Bearbeitungstatigkeiten nach Art. 12 Abs. 1 und 3 DSG unterstiitzt. Nun steht bei meinem Unternehmen
als Auftraggeber eine solche Aktualisierung des Verzeichnisses an. Bei der Aktualisierung miisste nun auch der IT-Dienstleister
unterstiitzen und Informationen liefern. Auf den Fragenkatalog und weitere Mails wurde nicht reagiert. Vielmehr stellt man sich

beim Dienstleister tot. Konnen wir ihn irgendwie zur Unterstiitzung zwingen?

Zunachst ist ein wichtiger strategischer Aspekt
zu klaren. Bevor Sie empfehlen, auf den Dienstleister massi-
ven Druck auszuuben, sollten Sie dessen Bedeutung fur lhr
Unternehmen kennen. Handelt es sich um den einzigen und
nur schwer ersetzbaren Dienstleister, sollte es sich |hr Unter-
nehmen nicht mit ihm verscherzen. Unter Umstanden muss
man das Gesprach suchen, um Unterstlitzung bitten, gut zu-
reden und allenfalls sanften Druck ausiliben.

&. www.privacyxperts.de/login

Empfehlen Sie, alle Moglichkeiten zur Kontaktaufnahme
zu nutzen. Vielleicht ging die bisherige Anfrage tatsachlich
ohne bosen Willen unter. Scheitert die Kontaktaufnahme auf
Arbeitsebene, mussen ggf. die Geschaftsfihrer miteinander
sprechen. Ist auch das nicht von Erfolg gekront, bleibt meist
nur eines: Ihr Unternehmen muss dann prifen, welche Konse-
quenzen es zieht, etwa auch die Kiindigung des Vertrags und
der Wechsel zu einem anderen Dienstleister.
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Urteil aus dem Ausland

LG Wiesbaden: Widerspruch gegen
Verarbeitung bedarf besonderer Umstande

Fiir das Bearbeiten von Personendaten bedarf es sowohl in EU-Landern als auch bei uns in der Schweiz einer Rechtsgrundlage.
Nicht selten setzen EU-Lander hier auf das iiberwiegende berechtigte Interesse nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. f Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO). Einer solchen Verarbeitung konnen Betroffene widersprechen. Doch die Anforderungen sind hoch,
wie das Urteil des Landgerichts (LG) Wiesbaden in Deutschland vom 30.7.2024 (Az. 4 O 11.24) zeigt.

Das fiihrte zum Rechtsstreit

Der Fall: Ein Mann hatte bei einer Bank einen Kreditkartenver-
trag. 2013 war er mit den Zahlungen im Ruckstand. Die Bank
kiindigte schliesslich Mitte 2013 den Kreditkartenvertrag und
stellte den offenen Betrag von rund 1.600 € fallig. Nachdem
die Zahlungen weiterhin ausblieben, erwirkte die Bank im
September 2013 einen Vollstreckungsbescheid. Im November
2013 meldete die Bank der Auskunftei die offene Forderung
als schwerwiegende Zahlungsstorung. Die Auskunftei nahm
einen diesbezuglichen Eintrag in ihre Datenbank auf.

2017 erkannte der Mann eine Zahlungsschuld von nunmehr
Uber 3.000 € an und vereinbarte eine Teilzahlung mit der
Bank.Im Dezember 2021 leistete der Mann die letzte Rate. Die
Bank meldete der Auskunftei die Erledigung. Die nahm einen
Erledigungsvermerk in die Datenbank auf.

Eintrag wird zum Problem

Im Sommer 2023 machte der Mann uber einen Anwalt einen
Anspruch auf Loschung des betreffenden Eintrags bei der
Auskunftei geltend. Aus seiner Sicht wiirde der Eintrag ihn in
seiner personlichen Lebensgestaltung erheblich behindern. Er
verdiene inzwischen gut und wolle aus der Wohnung seiner
Mutter ausziehen. Allerdings hatte er wegen der Bonitatsin-
formation bei der Auskunftei keine Chance, eine Wohnung an-
zumieten. Er hatte stets gegenliber anderen Mitbewerbern fur
Wohnungen das Nachsehen, weil Vermieter regelmassig eine
Bonitatsauskunft forderten. Weil auch die Mieten steigen wur-
den, drohe ihm ein erheblicher finanzieller Schaden. Insofern
wirde ihm nicht nur ein Loschungsanspruch, sondern auch
ein Anspruch auf immateriellen Schadensersatz nach Art. 82
DSGVO zustehen, welcher mindestens 5.000 € betragen miss-
te. Die Auskunftei lehnte die Forderungen ab. Der Mann klagte
also vor dem LG Wiesbaden. Doch das Gericht erteilte den For-
derungen des Mannes eine Absage.

So entschied das LG Wiesbaden

Die Klage ist unbegriindet und die geltend gemachten An-
spriche auf Loschung und auf Schadensersatz bestehen nicht.
Die Speicherung der Informationen bei der Auskunftei ist
rechtmassig, und zwar auf Basis von Art. 5 und 6 DSGVO.

Der Mann war 2013 gegenuber der Bank in Zahlungsruck-
stand. Die Forderung wurde mehrfach angemahnt. Danach
erst wurde der Kreditvertrag fristlos gekiindigt. Den erwirkten
Vollstreckungsbescheid hat der Klager nicht angegriffen. Erst
2017 schloss der Klager eine Zahlungsvereinbarung mit der
Bank und beglich die offene Forderung ratenweise bis 2021.
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Berechtigtes Interesse gegeben

Die Verarbeitung der Informationen ist zur Wahrung der be-
rechtigten Interessen von Vertragspartnern des Klagers er-
forderlich. Die Auskunftei verarbeitet die Informationen zur
Wahrung ihrer Interessen als Schutzorganisation der Wirt-
schaft sowie im Interesse der Vertragspartner der Auskunftei.
Sie erfolgt insofern im Interesse der Allgemeinheit, aber auch
von Vertragspartnern der Auskunftei.

Zugleich ermoglicht sie die Einschatzung von Chancen und
Risiken vor Geschaftsabschlissen. Ausserdem schutzt sie vor
Verlusten und Risiken im Kreditgeschaft. Ferner werden Wirt-
schaftsteilnehmer vor zahlungsunfahigen oder zahlungsun-
willigen Schuldnern geschutzt.

Kein Loschanspruch gegeben

Weil die Daten rechtmassig verarbeitet werden, besteht kein
Loschanspruch nach Art. 17 Abs. 1 Buchst.d DSGVO. Auch wenn
eine Forderung beglichen wird, besteht kein Anspruch auf Lo-
schung des Negativeintrags. Dieser wird um die entsprechen-
de Information erganzt. Es besteht namlich weiterhin ein In-
formationsinteresse liber das Zahlungsverhalten des Klagers.

Auch besteht kein Loschanspruch nach Art. 17 Abs. 1 Buchst. ¢
DSGVO im Zusammenhang mit einem Widerspruch des Kla-
gers gegen die Verarbeitung nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO. Es
liegt namlich keine besondere Situation vor, die einen solchen
Widerspruch begriinden konnte. Die Situation ist nicht aty-
pisch und entspricht vielmehr derjenigen anderer Schuldner
vergleichbarer Forderungen. Nachteilige Folgen bei der Woh-
nungssuche begriinden keine atypische Situation. Insbeson-
dere hat der Klager keine konkreten Umstande vorgetragen,
aufgrund derer man eine solche besondere Situation anneh-
men konnte.

§

Das konnen Sie fiir lhre Arbeit folgern

Nur weil jemand einer Verarbeitung auf Basis eines Uber-
wiegenden berechtigten Interesses widerspricht (Art. 21
Abs. 1 DSGVO), muss die Verarbeitung nicht gestoppt wer-
den. Vielmehr muss der Betroffene Grinde geltend ma-
chen, die sich aus seiner besonderen Situation ergeben.

In der Schweiz konnten sich Rechtsanspriiche aus Art. 32
Bundesgesetz uber den Datenschutz ergeben. Danach
kann die betroffen Person verlangen, dass unrichtige
Daten berichtigt werden. Die Daten in diesem Fall waren
jedoch nicht unrichtig.
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